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Interpellation Nr. 114 Joël Thüring betreffend Kosten von bewilligten und un-
bewilligten Demonstrationen für die Allgemeinheit; schriftliche Beantwortung  P195471 
 

 
 
 
1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Schreibensentwurf an 

den Grossen Rat. 

 
Begründung 
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht ein verfassungsrechtli-
cher Anspruch auf Bewilligung von gesteigertem Gemeingebrauch des öf-
fentlichen Grunds, sofern dies für die Grundrechtsausübung erforderlich ist. 
Eine Kundgebung zur Äusserung von politischen Ansichten kann nicht ohne 
weiteres an die Peripherie der Stadt verlagert werden, wo kaum die Auf-
merksamkeit der Öffentlichkeit erregt werden kann. Eine detaillierte Auflis-
tung der Kosten je stattgefundene Demonstration ist nicht möglich. 
 
 
 

                                                                                            
 

 


